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Kapitel 1

Einleitung

Die Diskussion um die Rolle des Verwaltungsverfahrens wird unter sich teilweise
wandelnden Vorzeichen seit geraumer Zeit nicht nur in Deutschland geführt. Im
Zentrum stehen dabei zum einen die Funktion, die dem Finden einer materiellen
Sachentscheidung dient, zum anderen aber auch die Anerkennung eigener Verfah-
rensrechte und deren eigenständiger Schutz. Erkennt man eine eigenständige
Funktion derVerfahrensrechte an, hängt dies engmit der Frage zusammen, inwieweit
dem Einzelnen bei fehlerhaftem Verwaltungsverfahren Rechtsschutz gegen die
fehlerhaft getroffene, wenn auch nicht zwingend im Sinne des materiellen Rechts
fehlerhafte, Entscheidung zustehen soll. Wie die Funktion des Verwaltungsverfah-
rens in Deutschland und England in der aktuellen Diskussion eingeschätzt wird und
inwiefern diese beiden Rechtssysteme1 dem Einzelnen bei Fehlern innerhalb des
Verfahrens gerichtliche und außergerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten bieten, ist
Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

A. Problemaufriss

Zunächst wird an dieser Stelle ein Überblick über die Problematik des Rechts-
schutzes bei fehlerhaftem Verwaltungsverfahren gegeben sowie das in der Arbeit
zugrunde gelegte Verständnis der für die Untersuchungsfrage relevanten Rechtsin-
stitute erläutert. Sodannwird die imRahmen dieser Arbeit angewandteMethodik der
Rechtsvergleichung dargestellt.

I. Das Verwaltungsverfahren und seine Spannungsfelder

Das Verfahren, nach dem die Verwaltung bestimmte Entscheidungen fällt und
dem Einzelnen oder auch der Öffentlichkeit kenntlich macht, muss stets mehrere
teilweise divergierende Aufgaben erfüllen. Zum einen soll es möglichst effektiv und

1 Behandelt wird im Schwerpunkt das englische Recht, in welches das walisische Recht
eingegliedert ist; unterschieden werden hiervon das schottische und das irische Recht, die
jeweils zwar in weiten Teilen große Ähnlichkeitenmit dem englischen Recht aufweisen, jedoch
als Rechtsordnung hiermit nicht gleichzusetzen sind; teilweise wird auf Präzedenzfälle oder
Literatur aus anderen Rechtsordnungen des Commonwealth verwiesen.



effizient sein. Es soll nicht unnötig „bürokratisch“ vonstattengehen und im Idealfall
zu einer schnellen Entscheidung führen. Auf der anderen Seite hat das Verwal-
tungsverfahren aber auch seinem Rechtsschutzauftrag in hinreichender Weise
nachzukommen. Die Entscheidung soll nicht allein zügig, sie soll auch rechtmäßig
und in einem die Rechte des Einzelnen wahrenden Verfahren getroffen werden.
Hinzu kommt das hiermit zusammenhängende Interesse – zumeist des Einzelnen
oder bestimmter Interessensgruppen – in die Entscheidungsfindung der Verwaltung
eingebunden zu sein oder gar an ihr mitzuwirken. Der Einzelne möchte, gerade im
Rahmen großer ihn aber betreffender Planungsvorhaben, nicht vor vollendete Tat-
sachen gestellt werden, so wichtig die getroffene Entscheidung der Verwaltung auch
für die Allgemeinheit sein mag. Hier ist es Aufgabe der Rechtsordnung, eine Lösung
zu finden, die einen Ausgleich zwischen den beteiligten Interessen ermöglicht – eine
Lösung also, die weder die Verwaltung lähmt noch den Bürger dort ausschließt, wo
seine Einbeziehung notwendig ist, auch um die Akzeptanz der zu treffenden Ent-
scheidung in der Bevölkerung sicherzustellen oder zumindest zu fördern.

Aber nicht nur bei Großprojekten stellt sich die Frage nach der notwendigen
Einbeziehung des Bürgers in den Entscheidungsprozess der Verwaltung. Vielmehr
gilt es auch bei „normalen“ Genehmigungsverfahren – etwa im Baurecht –, die
Interessen betroffener Bürger nicht außer Acht zu lassen. Hier wird eine weitere
Schwierigkeit deutlich: Eine Entscheidung der Verwaltung berührt regelmäßig nicht
allein die Interessen des unmittelbar von der Entscheidung betroffenen Bürgers, des
Adressaten einer jeweiligen Maßnahme, etwa des Bauherren im Falle einer Bau-
genehmigung. Vielmehr werden häufig zusätzlich die Interessen einer Vielzahl
weiterer Bürger, wie die der Nachbarn eines Vorhabens, betroffen. So treten nicht nur
Bürger- und Staatsinteressen einander gegenüber, sondern auch divergierende In-
teressen verschiedener Gruppen von Bürgern, also Privatinteressen. Auch hier kann
ein entsprechend geregeltes Verwaltungsverfahren zum Schutz der jeweiligen In-
teressen beitragen und für die Akzeptanz der am Ende des Verwaltungsverfahrens
stehenden Verwaltungsentscheidung sorgen.

Zunächst gilt es also festzustellen, welche Rechte dem Bürger – oder verschie-
denen Bürgern – überhaupt innerhalb des Verwaltungsverfahrens zustehen. Von
besonderem Interesse sind hierbei die Bürgerbeteiligungsrechte. Eine Verwal-
tungsverfahrensordnung muss ebenso entscheiden, welche Gruppen von Bürgern in
den Gang der Entscheidungsfindung einbezogen werden, wie sie festlegenmuss, wie
weit diese Einbeziehung des Bürgers geht. Ist eine schlichte Anhörung eines be-
troffenen Bürgers ausreichend, sollen gewisse genauer zu bestimmende Teile der
Bevölkerung aktiv in den Entscheidungsprozess einbezogen werden oder soll es gar
eine abschließende Abstimmung der Bürger über eine bereits getroffene oder zu
treffende Verwaltungsentscheidung geben können? Bereits hier wird deutlich, dass
es zumeist keine allgemeine Regelung für das Verwaltungsverfahren geben können
wird. Vielmehr wird das Verwaltungsverfahrensrecht bei der Entscheidung für das
Ausmaß der Bürgerbeteiligung ebenso wie für deren Zeitpunkt den Eigenheiten
bestimmter Verwaltungsentscheidungen gerecht werden müssen.
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Die aufgezeigten Spannungsfelder verschiedenster Interessen lassen sich weiter
auch auf den Rechtsschutz gegen Verwaltungsentscheidungen ausdehnen. Wenn die
Rechte der Bürger – insbesondere darauf, an der Entscheidungsfindung beteiligt zu
werden – erst einmal festgelegt sind, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage
danach, inwieweit diese Rechte auch als solche, gerichtlich oder außergerichtlich
durchzusetzen sind. Sind der Verwaltung etwa Fehler bei der Beteiligung der Bürger
unterlaufen, wie soll sich dies auf die gerichtliche Überprüfung der sodann getrof-
fenen Verwaltungsentscheidung auswirken, zumal wenn diese ansonsten im Er-
gebnis fehlerlos sein mag? Auf der einen Seite steht hier das Bedürfnis der Ver-
waltung, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit nach Rechtssicherheit und
möglichst eindeutig geregelten Zuständen. Auf der anderen Seite steht jedoch häufig
das Interesse des Einzelnen, der mit bestimmten Entscheidungen der Verwaltung
nicht einverstanden ist und sich gegebenenfalls durch sie sogar in seinen Rechten
verletzt sieht, etwa weil er bei Fehlern im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Ent-
scheidungsfindungsprozess übergangen wurde. Hier muss sich ein Rechtssystem die
Frage stellen, wem es und wie weit die Möglichkeit zugestehen will, vor den Ge-
richten gegen Entscheidungen der Verwaltung vorzugehen. Diese Fragen stellen sich
somit einerseits auf der Ebene des möglichen Zugangs zu Gericht, der Zulässigkeit
eines Rechtsbehelfs. Wem soll es überhaupt möglich sein, eine mutmaßlich feh-
lerhafte oder fehlerhaft getroffene Verwaltungsentscheidung gerichtlich überprüfen
zu lassen? Andererseits berühren die aufgeworfenen Themen die Ebene der Be-
gründetheit: Sollen sich Fehler, die während der Entscheidungsfindung gemacht
wurden, auf das gerichtliche Urteil über die Aufhebbarkeit der Verwaltungsent-
scheidung auswirken, insbesondere wenn das Gericht die getroffene Verwaltungs-
entscheidung im Ergebnis für rechtmäßig hält? Im Lichte des aufgezeigten Span-
nungsfelds von Interessen des Staats einerseits und des Einzelnen andererseits wird
deutlich, dass gerade wenn es gegebenenfalls „nur“ zur Verletzung von Normen, die
das Verwaltungsverfahren regeln, kommt, eine befriedigende Lösung nicht einfach
zu finden ist. Besonders in diesen Fällen ist genau darauf zu achten, inwiefern dem
Einzelnen Rechtsschutz zustehen soll, aber auch, inwiefern er Verfahrensfehler
gerade bei materiell rechtmäßigen Entscheidungen, die einen anderen begünstigen
mögen, hinnehmen muss. Wiederum gilt dies sowohl bei großen Planfeststel-
lungsverfahren als auch bei der Erteilung einer Baugenehmigung für ein „einfaches“
Einfamilienhaus. Inwiefern sich ein Bürger gegen den Planfeststellungsbeschluss für
einen Flughafen, einen Bahnhof oder eine Fernstraße wehren können soll, gerade
weil er bei dem Verfahren, das zu dem Beschluss geführt hat, nicht hinreichend
beteiligt worden ist, muss ebenso diskutiert werden wie die Klagemöglichkeit des
Nachbarn gegen eine Baugenehmigung, die ohne seine Beteiligung an der Ent-
scheidungsfindung erteilt wurde.

A. Problemaufriss 19

http://www.duncker-humblot.de



